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§ 28

Umwand l ung von Rdck l a g en i n Nennkap i t a l u nd
He r ab s e t z ung de s Nennkap i t a l s

idF des KStG v. 15.10.2002 (BGBl. I 2002, 4144; BStBl. I 2002, 1169)

(1) 1Wird das Nennkapital durch Umwandlung von Rdcklagen erh^ht,
so gilt der positive Bestand des steuerlichen Einlagekontos als vor den
sonstigen Rdcklagen umgewandelt. 2Maßgeblich ist dabei der sich vor
Anwendung des Satzes 1 ergebende Bestand des steuerlichen Einlage-
kontos zum Schluss des Wirtschaftsjahrs der Rdcklagenumwandlung.
3Enth`lt das Nennkapital auch Betr`ge, die ihm durch Umwandlung von
sonstigen Rdcklagen mit Ausnahme von aus Einlagen der Anteilseigner
stammenden Betr`gen zugefdhrt worden sind, so sind diese Teile des
Nennkapitals getrennt auszuweisen und gesondert festzustellen (Sonder-
ausweis). 4§ 27 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) 1Im Fall der Herabsetzung des Nennkapitals oder der Aufl^sung der
K^rperschaft wird zun`chst der Sonderausweis zum Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs gemindert; ein dbersteigender Betrag ist dem
steuerlichen Einlagekonto gutzuschreiben, soweit die Einlage in das
Nennkapital geleistet ist. 2Die Rdckzahlung des Nennkapitals gilt, soweit
der Sonderausweis zu mindern ist, als Gewinnausschdttung, die beim An-
teilseigner zu Bezdgen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommen-
steuergesetzes fdhrt; ein dbersteigender Betrag ist vom Bestand des steu-
erlichen Einlagekontos abzuziehen.
(3) Ein Sonderausweis zum Schluss des Wirtschaftsjahrs vermindert sich
um den positiven Bestand des steuerlichen Einlagekontos zu diesem
Stichtag; der Bestand des steuerlichen Einlagekontos vermindert sich
entsprechend.
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Schrifttum: DGtsch/Pung, Steuersenkungsgesetz: Die enderungen bei der Kkrper-
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Unternehmensbereich, DB-Beil. Nr. 1/2002; Melchior, ibersicht gber die enderungen
durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts (Unternehmens-
steuerfortentwicklungsgesetz), DStR 2002, 1; RGdder/Schumacher, Unternehmens-
steuerfortentwicklungsgesetz: wesentliche enderungen des verkgndeten Gesetzes gegen-
gber dem Regierungsentwurf, DStR 2002, 105; FGrster/van Lishaut, Das
kkrperschaftsteuerliche Eigenkapital i. S.d. §§ 27–29 KStG 2001, FR 2002, 1205 und 1257;
Franz, Das steuerliche Einlagekonto, GmbHR 2003, 818.
Verwaltungsanweisung: BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366.

I. aberblick zu § 28

Inhaltliche Fortfdhrung bisheriger Regelungen des KStG aF: § 28 fghrt
nach dem ibergang vom Anrechnungs- zum Halbeinkgnfteverfahren eine Rei-
he von Vorschriften zur stl. Behandlung der aus Gewinnrgcklagen gebildeten
Teile des gezeichneten Kapitals fort, die bislang an verschiedenen Stellen des
KStG aF (§§ 29 Abs. 3, 38 Abs. 1, 41 Abs. 2 und 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG
aF) und im KapErhStG (§§ 5 und 6) angesiedelt waren. Die §§ 5 und 6 Kap-
ErhStG wurden ausweislich der Gesetzesbegrgndung zum StSenkG fgr ent-
behrlich gehalten, weil § 28 KStG auch die aus dem Gewinn eines vor dem
1.1.1977 abgelaufenen Wj. gebildeten Rgcklagen erfaßt, und (ebenso wie die
§§ 27–47 KStG aF) aufgehoben. Letztmalig sollten die §§ 5 und 6 KapErhStG
nach § 8a Abs. 2 KapErhStG idF des StSenkG auf die Rgckzahlung von Nenn-
kapital anzuwenden sein, die in dem letzten vor dem 1.1.2002 beginnenden Wj.
erfolgte. Nach der Anwendungsvorschrift des § 8a Abs. 2 KapErhStG idF des
UntStFG sollen die Regelungen der §§ 5 und 6 KapErhStG nun aber doch wei-
ter gelten, soweit Nennkapital zurgck gezahlt wird, das sphtestens in dem letzten
Wj., in dem das KStG aF galt, durch eine Kapitalerhkhung aus Gesellschaftsmit-
teln unter Verwendung von EK 03 entstanden ist.
Abs. 1 sieht fgr den Fall der Kapitalerhkhung aus Gesellschaftsmitteln eine –
dem § 41 Abs. 3 aF vergleichbare – Verwendungsfiktion vor, nach der kgnftig
der positive Betrag des stl. Einlagekontos nach § 27 als vor den sonstigen Rgck-
lagen verwendet gilt und sich das stl. Einlagekonto entsprechend mindert. Satz 2
stellt klar, daß fgr die Anwendung des Satzes 1 der Bestand des Einlagekontos
maßgeblich ist, der sich bei Außerachtlassung der Nennkapitalerhkhung auf den
Schluß dieses Wj. ergibt; danach sind unterjhhrige enderungen des Einlagekon-
tos zB durch Einlagen, Nennkapitalherabsetzungen und Umwandlungsvorghnge
zu bergcksichtigen (BTDrucks. 14/7344, 10). Satz 4 schreibt vor, daß § 27
Abs. 2 fgr die Umwandlung von Rgcklagen in Nennkapital und die Herabset-
zung des Nennkapitals entsprechend gilt. Durch diese Bezugnahme sind insbes.
die Bestimmungen gber die gesonderte Feststellung und die die gesonderte Fest-
stellung betreffenden Erklhrungspflichten auch fgr den Regelungskreis des § 28
zu beachten.
Abs. 2 regelt die Auswirkungen einer Herabsetzung des Nennkapitals einer
Kkrperschaft bzw. deren Auflksung auf den Sonderausweis und in Satz 1 zu-
nhchst das Konkurrenzverhhltnis zwischen Abs. 2 und Abs. 3. Danach sind im
Fall der Herabsetzung des Nennkapitals oder der Auflksung der Kkrperschaft
die Herabsetzungsbetrhge stichtagsbezogen mit dem Sonderausweis zum Schluß
des vorangegangenen Wj. zu verrechnen, so daß sphtere Einlagen nicht bergck-
sichtigt werden. In ibereinstimmung mit § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG bestimmt § 28
Abs. 2 Satz 2, daß Bezgge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung oder Auflk-
sung anfallen, zu den Einnahmen aus Kapitalvermkgen gehkren, soweit der
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Sonderausweis zu mindern ist (als Vorghngerregelungen dazu sind §§ 41 Abs. 1
und 29 Abs. 3 KStG 1999 zu nennen).
Abs. 3 bestimmt schließlich, daß ein Sonderausweis zum Schluß des Wj. um den
positiven Bestand des stl. Einlagekontos zu diesem Stichtag zu vermindern ist,
dh. es kommt zu einer Verrechnung des Sonderausweises mit dem stl. Einlage-
konto (der formulartechnische Zusammenhang wird im gbrigen durch die ge-
meinsame Abbildung beider Regelungskreise in einer Anlage zum Erklhrungs-
formular KSt 1 F [Vordruck KSt 1 F 27/28] hergestellt).

Hinweis: Im Gegensatz zu den Regelungen in § 37 gber das KStGuthaben und § 38
gber den fortgefghrten Teilbetrag EK 02, die nach Ablauf einer 18jhhrigen ibergangs-
zeit (normiert in § 37 Abs. 2 Satz 3 bzw. § 38 Abs. 2 Satz 3) ersatzlos entfallen, soll die
Regelung in § 28 und damit die gesonderte Feststellung und der gesonderte Ausweis
von Nennkapital aus der Umwandlung von Gewinnrgcklagen dauerhaft Bestand ha-
ben.

II. Rechtsentwicklung des § 28

StSenkG v. 23.10.2000 (BGBl. I 2000, 1433; BStBl. I 2000, 1428): Im Zuge der
Aufhebung der bisherigen §§ 27–47 KStG 1999 in der Folge des ibergangs
vom Anrechnungs- zum sog. Halbeinkgnfteverfahren durch das StSenkG wurde
der neu gefaßte § 28 durch das StSenkG eingefggt; die §§ 5 und 6 KapErhStG
wurden insoweit als entbehrlich angesehen und aufgehoben.
UntStFG v. 20.12.2001 (BGBl. I 2001, 3858; BStBl. I 2002, 35): Im Zuge der
Gesetzeshnderung wurden der durch das StSenkG neu gefaßte § 28 redaktionell
klargestellt und systematisch gberarbeitet, die Shtze 2, 4–6 des Abs. 1 der ur-
sprgnglichen Fassung aufgehoben und Abs. 2 (mit neuen Regelungen zur Min-
derung des Sonderausweises bei Auskehrung von Nennkapital im Zuge einer
Kapitalherabsetzung oder Auflksung der Kkrperschaft) und Abs. 3 (Verrech-
nungspflicht von Sonderausweis und stl. Einlagekonto) angefggt. Aufgrund der
durch das UntStFG ebenfalls gehnderten Anwendungsvorschrift des § 8a Abs. 2
KapErhStG kommt es nunmehr doch auch zu einem lhngeren Nebeneinander
der §§ 5 und 6 KapErhStG einerseits und § 28 KStG andererseits.
Die Neufassung bzw. teilweise Aufhebung des § 28 durch das UntStFG soll
gem. § 34 Abs. 2a rgckwirkend zum gleichen Zeitpunkt gelten wie die ursprgng-
liche Fassung, dh. ab dem Systemwechsel und damit bei kalenderjahrgleichem
Wj. im VZ 2001 gelten. Bei kalenderjahrgleichem Wj. ist der Sonderausweis
nach Abs. 1 Satz 3 somit erstmalig zum 31.12.2001 zu erklhren und festzustellen.
Hat die Kkrperschaft dagegen ein vom Kj. abweichendes Wj. und hat das erste
im VZ 2001 endende Wj. vor dem 1.1.2001 begonnen, so ist die Aufhebung
bzw. Neufassung erstmals fgr den VZ 2002 anzuwenden (Linklaters Oppen-
hoff & RIdler, DB-Beil. Nr. 1/2002, 55); der Sonderausweis whre dann erstma-
lig zum 31.12.2002 zu erklhren und festzustellen.

III. Bedeutung des § 28

Gesetzeszweck: § 28 enthhlt Regelungen sowohl fgr den Fall der Umwandlung
von Rgcklagen in Nennkapital als auch der Herabsetzung des Nennkapitals bzw.
der Auflksung der Kkrperschaft. Die Vorschrift dient der Vermeidung miß-
brhuchlicher Gestaltungen und soll im System des Halbeinkgnfteverfahrens ge-
whhrleisten, daß keine Besteuerungslgcken entstehen, wenn zunhchst Gewinn-
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rgcklagen in Nennkapital umgewandelt werden (ein Vorgang, der bei den An-
teilseignern nicht zu Einkgnften iSd. § 2 EStG fghrt) und sphter dann das
Nennkapital wieder herabgesetzt wird. Weil die Rgckzahlung von Nennkapital
nicht zu Einkgnften aus Kapitalvermkgen fghrt, bliebe es (fgr Nicht-Kkrper-
schaften als Anteilseigner) ohne die Regelung des § 28 betr. die fgr die Kapitaler-
hkhung verwendeten Gewinnrgcklagen bei einer KStBelastung iHv. nur 25 vH,
die Besteuerung auf der Ebene der Anteilseigner kknnte somit vermieden wer-
den. Weil Rgckzahlungen aus dem stl. Einlagekonto und aus Kapitalherabset-
zungen beim Anteilseigner gleich behandelt werden, sieht § 28 eine Verwen-
dungsreihenfolge dahingehend vor, daß die Kapitalerhkhung zunhchst zu
Lasten des Bestands des stl. Einlagekontos iSd. § 27 KStG und nur dargber
hinaus zu Lasten der sonstigen Rgcklagen erfolgen soll. Die in Nennkapital um-
gewandelten Betrhge, die aus der Gewinnrgcklage stammen, sind getrennt aus-
zuweisen und gesondert festzustellen (sog. „Sonderausweis“). Diese umgewan-
delten Rgcklagebetrhge gelten im Fall einer Herabsetzung des Nennkapitals als
vorab verwendet. Die Auskehrung dieses Teils des gezeichneten Kapitals gilt,
soweit der Sonderausweis zu mindern ist, als stpfl. Gewinnausschgttung iSd.
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG.
Systematische Einordnung: Da auch nach Einfghrung des Halbeinkgnftever-
fahrens die von der Gesellschaft erzielten Gewinne bei ihrer Weiterleitung an
die Anteilseigner als Kapitalertrhge der Besteuerung unterworfen werden sollen,
ist die Regelung des § 28, mit der eine Reihe von Vorschriften des KStG 1999
zur stl. Behandlung der aus Gewinnrgcklagen gebildeten Teile des gezeichneten
Kapitals fortgefghrt werden, auch unter der Herrschaft des Halbeinkgnftever-
fahrens systemgerecht.
Bedeutung fdr die Nachversteuerung von EK 03-Rdcklagen: Eine bedeut-
same stl. Mehrbelastung gegengber der bisherigen Regelung brachte schon die
ursprgngliche Gesetzeshnderung durch das StSenkG in bezug auf das in Nenn-
kapital umgewandelte EK 03 mit sich. Denn whhrend nach frgherem Recht in
Nennkapital umgewandeltes EK 03 aus dem verwendbaren Eigenkapital aus-
schied und lediglich fgr den Fall einer Kapitalherabsetzung innerhalb von fgnf
Jahren nach der Kapitalerhkhung aufgrund § 5 KapErhStG eine Pauschalsteuer
zu erheben war, wird aufgrund des Wortlauts der Vorschrift kgnftig das gesamte
EK 03 als Altgewinn erfaßt und damit bei Rgckzahlung an die Anteilseigner als
Gewinnausschgttung behandelt. Mit der Gesetzeshnderung durch das UntStFG
ist nun zugleich auch die Anwendungsvorschrift des § 8a Abs. 2 KapErhStG ge-
hndert worden, so daß die Regelungen der §§ 5 und 6 KapErhStG – dh. insbes.
die Erhebung der Pauschsteuer – nun weiter angewandt werden, wenn Nennka-
pital zurgckgezahlt wird, das sphtestens in dem Wj., in dem das KStG aF letzt-
malig galt, durch eine Kapitalerhkhung aus Gesellschaftsmitteln unter Verwen-
dung von EK 03 entstanden ist (krit. zu dieser Weitergeltung RGdder/
Schumacher, DStR 2001, 1685 [1688]).
Schließung von Regelungsldcken zum Sonderausweis: DGtsch/Pung (DB
Beil. Nr. 10/2000, 21) bemhngeln zu § 28 in der ursprgnglichen Fassung durch
das StSenkG, daß ihres Erachtens eine dem § 36 Abs. 1 nF entsprechende Rege-
lung, wonach ein vor dem Systemwechsel gebildeter Sonderausweis iSd. § 47
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF nach dem Systemwechsel fortzufghren ist, fehlt. Weiter-
hin weisen sie (aaO) darauf hin, daß auch eine dem § 38 Abs. 1 Shtze 2 und 3
iVm. § 38a Abs. 2 Satz 1 aF entsprechende Regelung, wonach ein Sonderausweis
im Fall der Verschmelzung bzw. Spaltung neu zu bilden, zu erhkhen oder zu ver-
ringern sein kann, fehlt. Diesen kritischen Hinweisen ist insoweit Rechnung ge-
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tragen worden, als der durch das UntStFG neu eingefggte § 39 Abs. 2 nunmehr
bestimmt, daß der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF zuletzt festgestellte Betrag
„als Anfangsbestand in die Feststellung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 einbezogen“
wird, so daß (ausweislich der Begrgndung des RegE, BTDrucks. 14/6882, 38)
der vorhandene Sonderausweis nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF fortgefghrt
wird.

IV. Geltungsbereich des § 28

1. Sachlicher Geltungsbereich
§ 28 regelt die Rechtsfolgen von Kapitalerhkhungen und Kapitalherabsetzungen
bei Kkrperschaften – einschließlich ihrer Auflksung – unter besonderer Bergck-
sichtigung des stl. Einlagekontos und solcher Teile des Nennkapitals, die dem
Nennkapital durch Umwandlung von sonstigen Rgcklagen mit Ausnahme von
aus Einlagen der Anteilseigner stammenden Betrhgen zugefghrt worden sind.

2. Pers^nlicher Geltungsbereich
K^rperschaften/Kapitalgesellschaften: § 28 ist nach seinem aktuellen Wort-
laut in Abs. 2 allgemein auf Kkrperschaften (und nicht nur auf KapGes., wie es
bisher nach der Fassung des StSenkG der Fall war) anzuwenden, die gber ein
Grund- oder Stammkapital verfggen. Da als Grund- oder Stammkapital auch
die Summe der Geschhftsguthaben der Genossen bei Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften anzusehen ist, gilt die Vorschrift auch fgr Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, deren Geschhftsguthaben Rgcklagen zugefghrt oder
ausgekehrt werden (BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 19, 33). Dargber
hinaus sollen in den Anwendungsbereich der Vorschrift auch unbeschrhnkt
stpfl. Personenvereinigungen oder Vermkgensmassen fallen, soweit diese gber
ein Nennkapital verfggen (Franz, GmbHR 2003, 818 [824]).
Nicht von der Vorschrift erfaßt werden zur Fghrung eines Einlagekontos nach
§ 27 verpflichtete BgA einer Kkrperschaft des kffentlichen Rechts, da diese
nicht gber Nennkapital oder vergleichbares Kapital verfggen (so DGtsch in
DEJPW, § 28 nF Rn. 8).
Unbeschr`nkte Steuerpflicht als Voraussetzung: Wegen des engen Bezugs
zu § 27 sind durch § 28 nur unbeschrhnkt stpfl. Kkrperschaften betroffen (so
BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 32).

V. Verh`ltnis des § 28 zu anderen Vorschriften

Verh`ltnis zu anderen Vorschriften des KStG:
E VerhRltnis zu § 27: § 28 Abs. 1 Satz 1 schreibt vor, daß bei Kapitalerhkhungen
aus Gesellschaftsmitteln zunhchst der positive Bestand des stl. Einlagekontos
(§ 27) als vor den sonstigen Rgcklagen verwendet gilt. Weiterhin ordnet § 28
Abs. 1 Satz 4 an, daß § 27 Abs. 2 fgr die Umwandlung von Rgcklagen in Nenn-
kapital entsprechend gilt. Durch diese Bezugnahme sind insbes. die Bestimmun-
gen gber die gesonderte Feststellung und die die gesonderte Feststellung betref-
fenden Erklhrungspflichten auch fgr den Regelungskreis des § 28 zu beachten.
Abs. 2 enthhlt weitere Bezgge zum stl. Einlagekonto, insbes. die Anweisung, daß
im Fall der Kapitalherabsetzung oder Auflksung ein den Sonderausweis gber-
steigender Betrag dem stl. Einlagekonto gutzuschreiben ist. Abs. 3 schließlich
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ordnet eine Minderung des Sonderausweises zum Schluß des Wj. um den positi-
ven Bestand des stl. Einlagekontos zu diesem Stichtag an; der Bestand des stl.
Einlagekontos mindert sich entsprechend.

E VerhRltnis zu § 37: Nach § 37 ist ein KStGuthaben zu ermitteln, das whhrend
eines 18jhhrigen ibergangszeitraums durch solche Ausschgttungen, die auf ei-
nem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnvertei-
lungsbeschluß beruhen, mobilisiert werden kann (Minderung der KSt. des jewei-
ligen VZ durch ausschgttungsabhhngige Anrechnung des KStGuthabens).
Fraglich ist, ob die Regelung in § 28 gerade eine solche Ausschgttung, die auf ei-
nem den gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Gewinnvertei-
lungsbeschluß beruht, fingiert und damit eine Anrechnung des KStGuthabens
bewirkt. Nach Auffassung der FinVerw. kommt insoweit eine entsprechende
Minderung der KSt. nach § 37 nicht in Betracht, da die Nennkapitalrgckzahlung
nicht als ordnungsgemhße Gewinnausschgttung anzusehen ist (so BMF v.
4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 41; DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 7)

E VerhRltnis zu § 38: § 38 regelt im Rahmen des ibergangs vom Anrechnungs-
zum Halbeinkgnfteverfahren die Festschreibung eines positiven Teilbetrags EK
02 whhrend des 18jhhrigen ibergangszeitraums und die KStErhkhung fgr den
Fall der Finnzierung von Ausschgttungen aus diesem Teilbetrag. Im Sonderaus-
weis bei Kapitalerhkhung aus sonstigen Rgcklagen kknnen (sofern zur Kapital-
erhkhung verwendet) neben den dem KStGuthaben entsprechenden Rgcklagen
sowohl die im Teilbetrag EK 02 ausgewiesenen Rgcklagen als auch das soge-
nannte neutrale Vermkgen enthalten sein. Bei entsprechender Struktur der im
Sonderausweis enthaltenen Rgcklagen kann es demnach auch aufgrund einer
Kapitalherabsetzung iSd. § 28 Abs. 2 zu einer Verwendung von EK 02 und da-
mit zu einer KStErhkhung nach § 38 Abs. 2 KStG kommen (so BMF v.
4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 41).

E VerhRltnis zu § 39: Gem. § 39 Abs. 2 wird der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
KStG aF zuletzt festgestellte Betrag „als Anfangsbestand in die Feststellung
nach § 28 Abs. 1 Satz 1 einbezogen“, so daß (Begrgndung des RegE, BTDrucks.
14/6882, 38) der vorhandene Sonderausweis nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
KStG aF fortgefghrt wird (BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 34).

Verh`ltnis zu Vorschriften der AO:
E VerhRltnis zu § 34 AO: § 28 Abs. 1 Satz 4 verweist ua. auf § 27 Abs. 2 Shtze 3
und 4, wonach auf den Schluß jedes Wj. Erklhrungen zur gesonderten Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen durch die Kkrperschaft abzugeben und diese
Erklhrungen von den in § 34 AO genannten Personen, also von den gesetzlichen
Vertretern natgrlicher und juristischer Personen bzw. Geschhftsfghrern von
nichtrechtsfhhigen Personenvereinigungen und Vermkgensmassen – ggf. auch
von den Mitgliedern, Gesellschaftern oder Vermkgensverwaltern –, zu unter-
zeichnen sind. Daraus folgt, daß entsprechend unterzeichnete Erklhrungen auch
betr. das aus der Umwandlung von Gewinnrgcklagen gebildete Nennkapital ab-
zugeben sind.

E VerhRltnis zu §§ 179 ff. AO: § 28 Abs. 1 Satz 3 bestimmt, daß die Teile des
Nennkapitals, die diesem durch Umwandlung von Gewinnrgcklagen zugefghrt
worden sind, gesondert festgestellt werden (sog. „Sonderausweis“), und nimmt
damit Bezug auf den Regelungskreis der §§ 179 ff. AO.
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Verh`ltnis zu Vorschriften des EStG:
E VerhRltnis zu § 17 EStG: § 17 Abs. 4 Satz 1 EStG bestimmt unter Verweis auf
das stl. Einlagekonto, daß die Herabsetzung und Rgckzahlung des Nennkapitals
unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1–3 EStG stpfl. ist.
E VerhRltnis zu § 20 EStG: In ibereinstimmung mit § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG be-
stimmt § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG, daß Bezgge, die aufgrund einer Kapitalherab-
setzung oder Auflksung anfallen, zu den Einnahmen aus Kapitalvermkgen ge-
hkren, soweit der Sonderausweis zu mindern ist. Der Wortlaut des § 20 Abs. 1
Nr. 2 EStG wurde durch das UntStFG entsprechend an die enderungen des
§ 28 angepaßt und bestimmt als Einkgnfte solche Bezgge, „die als Gewinnaus-
schgttung im Sinne des § 28 Abs. 2 Satz 2 KStG gelten“.
E VerhRltnis zu § 43 EStG: KapErtrSt. wird aufgrund des Verweises in § 43
Abs. 1 Nr. 1 EStG idF des UntStFG auf § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG nF bei Verwen-
dung entsprechender Nennkapitalteile – dh. bei Kapitalherabsetzung oder Auf-
lksung – erhoben.
Verh`ltnis zu Vorschriften des UmwStG: § 10 UmwStG wurde durch das
UntStFG redaktionell an die enderungen der §§ 27–29 KStG angepaßt.
Verh`ltnis zu Vorschriften des KapErhStG: Da im KStG die Umwandlung
von Rgcklagen in Nennkapital in § 28 umfassend geregelt ist, sind die Vorschrif-
ten der §§ 5 und 6 KapErhStG entbehrlich und daher im Zuge des StSenkG
auch aufgehoben worden. Mit der Anwendungsvorschrift des § 8a Abs. 2 Kap-
ErhStG idF des UntStFG sollen die Regelungen der §§ 5 und 6 KapErhStG
nun aber doch weiter gelten, soweit Nennkapital zurgckgezahlt wird, das sphte-
stens in dem Wj., in dem das KStG aF letztmalig galt, durch eine Kapitalerhk-
hung aus Gesellschaftsmitteln unter Verwendung von EK 03 entstanden ist. In-
soweit kommt es nunmehr zu einem lhngeren Nebeneinander der §§ 5 und 6
KapErhStG – mit der Erhebung der Pauschsteuer – einerseits und § 28 KStG
andererseits (krit. zu dieser Weitergeltung RGdder/Schumacher, DStR 2001,
1685 [1688]).

VI. Verfahrensfragen

§ 28 Abs. 1 Satz 4 ordnet an, daß § 27 Abs. 2 fgr die Umwandlung von Rgckla-
gen in Nennkapital entsprechend gilt. Durch diese Bezugnahme sind insbes. die
Bestimmungen gber die gesonderte Feststellung und die die gesonderte Feststel-
lung betreffenden Erklhrungspflichten auch fgr den Regelungskreis des § 28
(Sonderausweis) zu beachten. Die Vorschrift bezieht sich also im Ergebnis auf
den Regelungskreis der §§ 179 ff. AO, aus dem sich vor allem das „Wie“ der ge-
sonderten Feststellung ergibt. Daraus folgt insbes., daß ein gesonderter Feststel-
lungsbescheid gber den Bestand des Sonderausweises ergeht, der seinerseits
Grundlagenbescheid ist fgr den Bescheid gber die gesonderte Feststellung zum
nachfolgenden Feststellungszeitpunkt. Unbeschrhnkt stpfl. Kkrperschaften und
Personenvereinigungen sind verpflichtet, auf den Schluß eines jeden Wj. von
den in § 34 AO bezeichneten Personen (zumeist also von den gesetzlichen Ver-
tretern) eigenhhndig unterschriebene Erklhrungen zur gesonderten Feststellung
von Besteuerungsgrundlagen abzugeben.
Der Zeitpunkt, auf den die Feststellung nach Abs. 1 Shtze 3 und 4 zu treffen ist,
ergibt sich ebenfalls aus dem Verweis auf § 27 Abs. 2 („auf den Schluß jedes
Wirtschaftsjahres“).

Einstweilen frei.
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Erl`uterungen zu Abs. 1:
Vorrangige Umwandlung des steuerlichen Einlagekontos

fdr Kapitalerh^hungen

I. aberblick

Handelsrechtliche Grundlagen: Die Regelung des Abs. 1 betrifft lediglich sol-
che Kapitalerhkhungen, die aus Gesellschaftsmitteln erfolgen. Solche Kapitaler-
hkhungen liegen vor, wenn eine Gesellschaft durch einen formellen Beschluß
ihr Nennkapital erhkht. Unter dem Aspekt der Mittelherkunft wird handelrecht-
lich wie folgt unterschieden:
p KapitalerhQhungen gegen (Sach- oder Bar-) Einlagen zeichnen sich dadurch aus, daß

neues Kapital (Einlagen) durch die Anteilseigner zugefghrt wird,
p KapitalerhQhungen aus Gesellschaftsmitteln hingegen zeichnen sich dadurch aus,

daß gerade kein neues Kapital zugefghrt wird, sondern Rgcklagen (ungebun-
denes Kapital) in Nennkapital (gebundenes Kapital) umgewandelt werden.

Fgr eine Kapitalerhkhung aus Gesellschaftsmitteln, und nur eine solche betrifft
die Regelung des Abs. 1, kknnen Kapital- und Gewinnrgcklagen sowie gesetzli-
che Rgcklagen einschließlich der beschlossenen Zufghrungen zu diesen Rgckla-
gen aus dem Jahresergebnis Verwendung finden. Keine Bergcksichtigung finden
die Sonderposten mit Rgcklageanteil, ebenso wenig kknnen der laufende Bilanz-
gewinn des Wj. sowie ein etwaiger Gewinnvortrag verwendet werden.
Gewinnrgcklagen sind grds. in voller Hkhe, Kapitalrgcklagen nur eingeschrhnkt
bergcksichtigungsfhhig (vgl. § 208 Abs. 1 AktG).
Steuerneutralit`t der Kapitalerh^hung sowohl auf der Gesellschafts- als
auch auf der Gesellschafterebene: Auf der Gesellschaftsebene wirkt sich die
Nennkapitalerhkhung nicht auf das zu versteuernde Einkommen aus, da es sich
um einen gesellschaftsrechtlichen Vorgang handelt. Auch auf der Gesellschafter-
ebene wirkt sich die Nennkapitalerhkhung nicht auf das zu versteuernde Ein-
kommen aus, vielmehr werden beim Anteilseigner lediglich die bisherigen AK
nach dem Verhhltnis der Nennbetrhge auf die alten und die neuen Anteile ver-
teilt. Die vom Anteilseigner aufgewandten ursprgnglichen AK stellen nunmehr
die AK fgr die alten und die neuen Anteile dar.

II. Nennkapitalerh^hung durch Umwandlung von Rdcklagen
(S`tze 1 und 2)

1. Tatbestand: Kapitalerh^hung aus Gesellschaftsmitteln
Handelsrechtliche Wirksamkeit: Abs. 1 setzt eine handelsrechtlich wirksam
beschlossene und durchgefghrte Nennkapitalerhkhung durch Rgcklagenum-
wandlung voraus; fgr die entsprechende Beschlußfassung ist die Haupt- bzw.
Gesellschafterversammlung zusthndig. Zudem muß die der Kapitalerhkhung zu-
grundeliegende Jahresbilanz mit dem uneingeschrhnkten Besthtigungsvermerk
eines Abschlußprgfers versehen sein und der Bilanzstichtag darf hkchstens 8
Monate vor der Anmeldung des Beschlusses beim Registergericht liegen. Wirk-
sam wird die Kapitalerhkhung, die einer Satzungshnderung bei der Gesellschaft
bedarf, mit der Eintragung des Erhkhungsbeschlusses im Handelsregister.
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Nennkapital/gezeichnetes Kapital: Im Zuge der Gesetzeshnderung durch
das UntStFG wurde der Begriff „gezeichnetes Kapital“ durch den Begriff
„Nennkapital“ ersetzt; insoweit liegt eine redaktionellen Klarstellung vor. Der
Wortlaut erfaßt damit auch die Summe der Geschhftsguthaben der Genossen
bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie das „Nennkapital“ unbe-
schrhnkt stpfl. Personenvereinigungen oder Vermkgensmassen.

2. Rechtsfolge: Vorrangige Verwendung des steuerlichen Einlagekontos
Verwendungsreihenfolge: Als Rechtsfolge der Nennkapitalerhkhung aus Ge-
sellschaftsmitteln sieht Abs. 1 Satz 1 eine Verwendungsreihenfolge dergestalt
vor, daß ein auf dem stl. Einlagekonto iSd. § 27 ausgewiesener positiver Bestand
„als vor den sonstigen Rgcklagen umgewandelt gilt“. Dieser umgewandelte Be-
stand wird systemgerecht nicht im Sonderausweis nach Abs. 3 erfaßt, da der um-
gewandelte Bestand Einlagen der Gesellschafter reprhsentiert. Der Grund fgr
die vorrangige Umwandlung des stl. Einlagekontos fgr eine Nennkapitalerhk-
hung aus Gesellschaftsmitteln liegt darin, daß sowohl die Rgckzahlung von
Nennkapital als auch die Auskehrungen, fgr die nach § 27 das stl. Einlagekonto
als verwendet gilt, stl. gleich behandelt, dh. beim Gesellschafter nicht besteuert
werden. Im Ergebnis zielen die Regelungen also darauf ab, das Entstehen eines
Sonderausweises nach Abs. 2 so weit wie mkglich zu vermeiden.
Negatives Einlagekonto: In Abs. 1 Satz 1 wird auf den „positiven“ Bestand
des stl. Einlagekontos abgestellt und damit auch klargestellt, daß durch Fest-
schreibung oder ibernahme von anderen Kkrperschaften auch ein negativer
Bestand des Einlagekontos mkglich ist („negativer Einlagekontenbestand denk-
bar“, so RGdder/Schumacher, DStR 2002, 105 [111]). Zugleich wird aber auch
klargestellt, daß durch eine Kapitalerhkhung das stl. Einlagekonto nur auf Null
verringert werden kann.
Sonstige Rdcklagen: Der Begriff der „sonstigen Rgcklagen“ umfaßt im vorlie-
genden Zusammenhang diejenigen Rgcklagen, die nicht in einem Bestand des
stl. Einlagekontos ausgedrgckt sind (DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 27).

3. Maßgeblicher Bestand des steuerlichen Einlagekontos (Satz 2)
Regelungszweck: Satz 2 bestimmt, welcher Betrag aus dem stl. Einlagekonto
(maximal) fgr die Kapitalerhkhung als verwendet gelten kann.
Maßgeblicher Bestand: Die Regelung stellt dabei klar, daß fgr die Anwendung
des Satzes 1 der Bestand des Einlagekontos maßgeblich ist, der sich bei Außer-
achtlassung der Nennkapitalerhkhung auf den Schluß dieses Wj. ergibt. Danach
sind unterjhhrige enderungen des Einlagekontos zB durch Einlagen, Nennkapi-
talherabsetzungen und Umwandlungsvorghnge zu bergcksichtigen, dh. es erfolgt
eine Bergcksichtigung „nachlaufender“ Einlagen im Rgcklagenumwandlungs-
jahr.
Ermittlung des Bestands des steuerlichen Einlagekontos: Bei der Um-
wandlung von Rgcklagen in Nennkapital mindert der Kapitalerhkhungsbetrag
vorrangig den positiven Bestand des stl. Einlagekontos, der sich ohne die Kapi-
talerhkhung fgr den Schluß des Wj. der Rgcklagenumwandlung ergeben wgrde.
Daraus folgt, daß auch dann, wenn zB eine Einlage einer Kapitalerhkhung aus
Gesellschaftsmitteln im gleichen Wj. erst zeitlich nachfolgt, diese Einlage das im
Rahmen der Kapitalerhkhung zu verwendende stl. Einlagekonto gleichwohl er-
hkht (vgl. dazu mit Bsp. BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 35 f.). Unter-
jhhrige Verhnderungen des stl. Einlagekontos wirken sich also auf den maßge-
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benden Bestand aus. Damit ermkglicht die Vorschrift die Finanzierung einer
Nennkapitalerhkhung aus dem stl. Einlagekonto auch im Grgndungsjahr der
Kkrperschaft (so DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 21).
Wirtschaftsjahr der Rdcklagenumwandlung ist das Wj., in dessen Verlauf
die Kapitalerhkhung wirksam, also in das Handelsregister eingetragen wird
(Ernst & Young/Antweiler, § 28 Rn. 48 f.).

III. Sonderausweis bei Kapitalerh^hung aus sonstigen Rdcklagen
(S`tze 3 und 4)

1. Tatbestand: Durch Umwandlung sonstiger Rdcklagen entstandenes
Nennkapital

Umwandlung sonstiger Rdcklagen: Satz 3 setzt voraus, daß das Nennkapital
auch Betrhge enthhlt, die ihm durch Umwandlung von sonstigen Rgcklagen mit
Ausnahme von aus Einlagen der Anteilseigner stammenden Betrhgen zugefghrt
worden sind.
Sonstige Rdcklagen: Der Begriff der „sonstigen Rgcklagen“ wird sowohl in
Satz 1 als auch in Satz 3 verwendet und erfaßt im vorliegenden Zusammenhang
alle diejenigen Rgcklagen, die nicht in einem Bestand des stl. Einlagekontos aus-
gedrgckt sind (DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 27), und damit das gesamte tat-
shchlich vorhandene Kapital, das fgr die nach Handelsrecht zu vollziehende Ka-
pitalerhkhung verfggbar ist (FGrster/van Lishaut, FR 2002, 1205 [1214]).
Einlagen der Anteilseigner: Wird das Tatbestandselement „sonstige Rgckla-
gen“ wie vorstehend aufgefaßt, bedeutet der Hinweis auf „Einlagen der Anteils-
eigner“ lediglich eine Klarstellung und ist somit im Grundsatz gberflgssig (so
DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 27).

2. Rechtsfolge: Sonderausweis
Sonderausweis: Mit dem Begriff „Sonderausweis“ bezeichnet das Gesetz den
Teil des Nennkapitals, der diesem durch Umwandlung von sonstigen Rgcklagen
mit Ausnahme von aus Einlagen der Anteilseigner stammenden Betrhgen zuge-
fghrt wurde (BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 33). Dieser Teil des Nenn-
kapitals ist getrennt auszuweisen und gesondert festzustellen.
Regelungszweck des getrennten Ausweises und der gesonderten Feststellung
der in Nennkapital umgewandelten sonstigen Rgcklagen ist, daß eine sphtere
Kapitalherabsetzung und Auskehrung des Herabsetzungsbetrags beim Gesell-
schafter im Rahmen des Halbeinkgnfteverfahrens der Besteuerung unterworfen
wird.
Getrennter Ausweis bedeutet allerdings nicht, daß in der StBil. zwei getrennte
Teile des Nennkapitals zu zeigen sind. Vielmehr erfolgt die Separierung eines
Teils des Nennkapitals lediglich in einer stl. Sonderrechnung (DGtsch in
DEJPW, § 28 nF Rn. 23).
Gesonderte Feststellung bedeutet, daß die Vorschriften der §§ 179 ff. AO zu
beachten sind, worauf ja auch Abs. 1 Satz 4 gber den Verweis auf § 27 Abs. 2
hinweist.
Anfangsbestand beim Sonderausweis: Nach § 39 Abs. 2 wird der nach § 47
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF zuletzt festgestellte Betrag „als Anfangsbestand in die
Feststellung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 einbezogen“, so daß der vorhandene Son-
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derausweis nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF fortgefghrt wird (BMF v. 4.6.2003,
BStBl. I 2003, 366 Rn. 34).
Zu- und Abg`nge beim Sonderausweis: Zughnge zu einem festgestellten
Sonderausweis kknnen sich ergeben aus einer weiteren Kapitalerhkhung sowie
im Rahmen von Umwandlungsvorghngen, Abghnge ergeben sich insbesondere
aus Kapitalherabsetzungen (einschließlich der Auflksung der Kkrperschaft), im
Rahmen von Umwandlungsvorghngen sowie bei sphteren Zughngen zum stl.
Einlagekonto (DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 28). Der Sonderausweis kann
nicht negativ, sondern lediglich bis auf Null gemindert werden.
Berdcksichtigung von EK 02: Nach den vorstehenden iberlegungen kknnen
im Sonderausweis damit enthalten sein
– das sogenannte neutrale Vermkgen, das auch den frgheren Teilbetrag EK 03

umfaßt, sowie
– die im Teilbetrag EK 02 ausgewiesenen Rgcklagen.
Somit werden die im Teilbetrag EK 02 ausgewiesenen in Nennkapital umgewan-
delten Rgcklagen zeitweilig zweifach erfaßt, nhmlich zum einen im Sonderaus-
weis, zum anderen im EK 02. Ob es bei einer sphteren Kapitalherabsetzung und
Auskehrung des Herabsetzungsbetrags, wenn diese als Gewinnausschgttung
nach Abs. 2 Satz 2 gilt, zu einer KStErhkhung kommt, bestimmt sich aus-
schließlich nach § 38 (DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 40).

3. Erkl`rungspflicht und gesonderte Feststellung (Satz 4)
Rdckverweis auf § 27: Aus dem Rgckverweis des Satzes 4 auf § 27 Abs. 2
(„§ 27 Abs. 2 gilt entsprechend“) folgt, daß insbes. die Bestimmungen gber die
gesonderte Feststellung und die die gesonderte Feststellung betreffenden Erklh-
rungspflichten (hier: den Sonderausweis betreffend) auch fgr den Regelungs-
kreis des § 28 zu beachten sind. Fgr ihre Durchfghrung gelten die §§ 179 ff. AO.
Gegenstand der gesonderten Feststellung ist die Hkhe des Sonderausweises, er-
mittelt aus dem um Zu- und Abghnge korrigierten Bestand zum Schluß des Vor-
jahrs.
Feststellungszeitpunkt ist der Schluß eines jeden Wj.
Erstmalige Feststellung/Ausgangswert: Der Sonderausweis ist erstmalig
zum 31.12.2001 (bzw. auf den Schluß des abweichenden Wj. 2001/2002) nach
§ 28 fortzuschreiben und gesondert festzustellen. Ausgangswert der Bestands-
fortschreibung ist nach § 39 Abs. 2 der nach § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF zuletzt
festgestellte Betrag, der „als Anfangsbestand in die Feststellung nach § 28 Abs. 1
Satz 1 einbezogen“ wird, so daß der vorhandene Sonderausweis nach § 47
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 aF fortgefghrt wird. Dieser Anfangsbestand ist auch der
maßgebliche Bestand fgr die Fhlle einer in 2001 erfolgten Kapitalherabsetzung
bzw. Auflksung der Kkrperschaft.
Fehlt es an einem solchen Ausgangswert, so ist eine erstmalige Feststellung erst
zum Schluß des Wj. vorzunehmen, in dem eine Kapitalerhkhung aus Gesell-
schaftsmitteln fgr die sonstige Rgcklagen wirksam wird.
Fortschreibung/Grundlagenbescheid: Die gesonderte Feststellung ist von
Wj. zu Wj. fortzuschreiben, auch wenn der Sonderausweis sich in dem betref-
fenden Wj. nicht verhndert hat (Gosch/Heger, § 28 Rn. 16). Dabei kngpft jeder
Feststellungsbescheid einerseits an den Feststellungsbescheid zum Schluß des
Vorjahrs an und ist andererseits zugleich Grundlagenbescheid fgr den Bescheid
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zum nachfolgenden Feststellungszeitpunkt. Entscheidungen in einem Grundla-
genbescheid kknnen nur durch dessen Anfechtung angegriffen werden.
Anfechtung: Der gesondert festgestellte Bestand des stl. Einlagekontos ist gem.
§ 182 AO fgr Folgebescheide bindend und selbsthndig anfechtbar.
Steuerbescheid des Anteilseigners kein Folgebescheid: Der Feststellungs-
bescheid richtet sich gegen die Kkrperschaft (§ 179 Abs. 2 AO), so daß ein An-
teilseigner daraus keine eigenen Rechte ableiten kann.
Erkl`rungspflichten: Aufgrund des Verweises auf § 27 Abs. 2 Shtze 3 und 4,
wonach auf den Schluß jedes Wj. Erklhrungen zur gesonderten Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen durch die Kkrperschaft abzugeben und diese Erklhrun-
gen von den in § 34 AO genannten Personen, also von den gesetzlichen Vertre-
tern natgrlicher und juristischer Personen bzw. Geschhftsfghrern von nicht-
rechtsfhhigen Personenvereinigungen und Vermkgensmassen – ggf. auch von
den Mitgliedern, Gesellschaftern oder Vermkgensverwaltern – zu unterzeichnen
sind, folgt, daß entsprechend unterzeichnete Erklhrungen auch betr. das aus der
Umwandlung von Gewinnrgcklagen gebildete Nennkapital abzugeben sind. Da-
bei werden nach hM von der Erklhrungspflicht alle § 28 unterliegenden Kkrper-
schaften erfaßt und nicht nur, wie es der Wortlaut des § 27 Abs. 2 Satz 3 nahe le-
gen wgrde, KapGes. (DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 34; Ernst & Young/
Antweiler, § 28 Rn. 90).

Einstweilen frei.

Erl`uterungen zu Abs. 2:
Rechtsfolgen bei Herabsetzung des Nennkapitals

oder Aufl^sung der K^rperschaft

I. aberblick

Regelungsinhalt: Abs. 2 regelt zwei unterschiedliche Tatbesthnde, nhmlich
– die Herabsetzung des Nennkapitals einer Kkrperschaft sowie
– die Auflksung einer Kkrperschaft,
und ist auch in Umwandlungsfhllen gem. § 29 Abs. 1 entsprechend anzuwenden.
Die Vorschrift regelt dabei zunhchst in Satz 1 das Konkurrenzverhhltnis zwi-
schen Abs. 2 und Abs. 3. Danach sind im Fall der Herabsetzung des Nennkapi-
tals oder der Auflksung der Kkrperschaft die Herabsetzungsbetrhge stichtagsbe-
zogen mit dem Sonderausweis zum Schluß des vorangegangenen Wj. zu
verrechnen, so daß sphtere Einlagen nicht bergcksichtigt werden. In iberein-
stimmung mit § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG nF bestimmt anschließend § 28 Abs. 2
Satz 2, daß Bezgge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung oder Auflksung
anfallen, zu den Einnahmen aus Kapitalvermkgen gehkren, soweit der Sonder-
ausweis zu mindern ist. Diese Regelung soll sicherstellen, daß die Leistungen
von Kkrperschaften an Anteilseigner, die natgrliche Personen sind, im Halbein-
kgnfteverfahren besteuert werden, sofern es sich um Leistungen aus dem stl.
Einlagekonto handelt (vgl. Linklaters Oppenhoff & RIdler, DB-Beil. Nr. 1/
2002, 53).
Verrechnungsreihenfolge: Nach Satz 1 wird zunhchst der Sonderausweis ge-
mindert, nur der gbersteigende Teil der Kapitalherabsetzung ist dem stl. Einla-
gekonto gutzuschreiben. Dies gilt jedoch nur, soweit „die Einlage in das Nenn-
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kapital geleistet ist“. Diese Einschrhnkung zielt wohl auf Sachverhalte ab, in de-
nen die Einlage des Gesellschafters noch aussteht und vor der Einzahlung eine
Kapitalherabsetzung auch hinsichtlich des noch nicht eingezahlten Nennkapitals
vorgenommen bzw. die Kkrperschaft aufgelkst wird (so Linklaters Oppenhoff
& RIdler, DB-Beil. Nr. 1/2002, 53).

II. Herabsetzung des Nennkapitals/Aufl^sung der K^rperschaft (Satz 1)

1. Tatbestandsvoraussetzung
Nennkapitalherabsetzung bzw. Aufl^sung der K^rperschaft: Die Anwen-
dung des Abs. 2 setzt eine handelsrechtlich wirksame Nennkapitalherabsetzung
bzw. Auflksung der Kkrperschaft voraus; bezgglich der Kapitalherabsetzung
werden folgende Formen unterschieden:
p Bei der ordentlichen Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG, § 58 GmbHG) erhalten

die Anteilseigner eine Auskehrung bzw. werden von ihrer Verpflichtung zur
Leistung von Einlagen befreit.

p Die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG, § 58a GmbHG) ist handels-
rechtlich nur zum Ausgleich von Wertminderungen, zur Abdeckung von Ver-
lusten und zur Einstellung von Betrhgen in die Kapitalrgcklage zulhssig.

p Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Anteilen (§§ 237 ff. AktG, § 34
GmbHG) erfolgt idR nach vorangegangenem Erwerb der eigenen Anteile
durch die Kkrperschaft.

Zu ihrer Wirksamkeit bedarf die Nennkapitalherabsetzung der Beschlußfassung
der Anteilseigner und der Eintragung in das Handelsregister.
Die Auflksung einer Kkrperschaft beginnt mit ihrer Abwicklung und ist auch
ohne Eintragung in das Handelsregister wirksam.

2. Rechtsfolgen

a) Minderung des Sonderausweises
Grundsatz: Bei Nennkapitalherabsetzung bzw. Auflksung der Kkrperschaft ist
zwingend in einem ersten Schritt der Sonderausweis zum Schluß des vorange-
gangenen Wj. zu mindern; dabei kann der Sonderausweis aber nicht negativ wer-
den, sondern lediglich bis auf Null gemindert werden. Diese Rechtsfolge tritt in
allen Fhllen der Nennkapitalherabsetzung, Auflksung sowie in Umwandlungsfhl-
len ein.
Mit dieser Minderung einher geht stets ein entsprechender Zugang bei den –
nicht gesondert festgestellten – sonstigen Rgcklagen (DGtsch in DEJPW, § 28
nF Rn. 45).
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ist der Schluß des Wj., der
dem handelsrechtlichen Wirksamwerden, dh. dem Tag der Eintragung in das
Handelsregister, vorangeht. Zughnge zum Sonderausweis im Jahr der Nennkapi-
talherabsetzung bleiben demnach selbst dann unbergcksichtigt, wenn sie zeitlich
vor dem Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung liegen (DGtsch in DEJPW,
§ 28 nF Rn. 46 mwN).
In Fhllen der Auflksung der Kkrperschaft ist der Schluß des Wj. maßgeblich,
der dem Beschluß der Anteilseigner bzw. dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Entscheidung des Gerichts vorangeht, weil diese Maßnahmen unmittelbar Wir-
kung entfalten (DGtsch aaO).
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In Umwandlungsfhllen kommt es auf die Besthnde zum steuerlichen Umwand-
lungsstichtag an (DGtsch aaO).
Wirtschaftsjahr der Minderung des Sonderausweises ist das Wj., in dem die
Kapitalherabsetzung bzw. Auflksung wirksam werden. Bei der vereinfachten
Kapitalherabsetzung besteht die Mkglichkeit der Rgckbeziehung auf den Jahres-
abschluß fgr das letzte vor dem Beschluß liegende Geschhftsjahr; dem ist auch
im Rahmen des Abs. 2 zu folgen (so FGrster/van Lishaut, FR 2002, 1205
[1214]).
Einziehung eigener Anteile: Werden eigene Anteile eingezogen, so ist der auf
den einzuziehenden Anteil entfallende Teil des Eigenkapitals beim stl. Einlage-
konto zu korrigieren, soweit dies nicht beim Nennkapital geschieht (ausfghrlich
dazu FGrster/van Lishaut, FR 2002, 1205 [1215]).
K^rperschaftsteuererh^hung nach § 38: Unabhhngig davon, ob gberhaupt
ein Sonderausweis vorhanden ist, ist die Auskehrung des Herabsetzungsbetrags
eine Leistung, die zu einer KStErhkhung nach § 38 fghren kann (so BMF v.
4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 41).

b) Gutschrift auf dem steuerlichen Einlagekonto
Grundsatz: Eine Kapitalherabsetzung, die den (positiven) Bestand des Sonder-
ausweises gbersteigt (dh. die Herabsetzung „echten“ Nennkapitals), erhkht zu-
nhchst das stl. Einlagekonto, das sich idR aber noch im gleichen Wj. um die an
die Anteilseigner ausgekehrten Betrhge mindert. Folgt die Auszahlung erst in ei-
nem dem Wj. der Wirksamkeit der Nennkapitalherabsetzung folgenden Jahr, so
tritt die Verringerung des stl. Einlagekontos um den den Sonderausweis gber-
steigenden Auskehrungsbetrag auch erst in diesem sphteren Jahr ein (BMF v.
4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 42; Gosch/Heger, § 28 Rn. 22).
Tats`chliche Leistung der Einlage: Die Gutschrift auf dem stl. Einlagekonto
setzt allerdings voraus, daß die Einlage tatshchlich bereits geleistet worden ist.
Solange die Einlage noch aussteht, ist nur der Betrag abzgglich der ausstehenden
Einlage dem stl. Einlagekonto gutzuschreiben (Gosch/Heger, § 28 Rn. 20). So
soll das Entstehen „virtueller“ Zughnge beim stl. Einlagekonto in den Fhllen
verhindert werden, in denen das Nennkapital im Zeitpunkt der Herabsetzung
noch gar nicht voll eingezahlt worden ist (ausfghrlicher dazu BMF v. 4.6.2003,
BStBl. I 2003, 366 Rn. 39 f.).
Wirtschaftsjahr der Gutschrift auf dem stl. Einlagekonto ist das Wj., in dem
Kapitalherabsetzung bzw. Auflksung der Kkrperschaft wirksam werden.

III. Steuerliche Behandlung der Rdckzahlung des Nennkapitals (Satz 2)

1. Rechtsfolge „soweit der Sonderausweis zu mindern ist“
Grundsatz: Soweit der Sonderausweis zu mindern ist, dh. soweit also das
Nennkapital Teilbetrhge enthhlt, die an sich noch der Halbeinkgnftebesteuerung
zu unterwerfen sind, gilt die Rgckzahlung des Nennkapitals beim Anteilseigner
als Gewinnausschgttung iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG (und nicht etwa als Einla-
genrgckgewhhr).
Rdckzahlung des Nennkapitals: Die Rechtsfolge des Satzes 2, dh. die Annah-
me einer Gewinnausschgttung iSd. § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG, tritt nur bei tatshch-
licher Rgckzahlung des Nennkapitals an den Anteilseigner ein, betrifft also nur
die ordentliche Kapitalherabsetzung mit Auskehrung sowie die Rgckzahlung
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von Nennkapital im Rahmen der Liquidation der Kkrperschaft. Eine auf einer
Kapitalherabsetzung beruhende Rgckzahlung von Nennkapital liegt also nur
dann vor, wenn Kapital zurgckgezahlt wird, Sacheinlagen zurgckgegeben wer-
den oder der Gesellschafter von rgcksthndigen Einlagen befreit wird. Wird Ka-
pital ohne Auszahlung an die Anteilseigner herabgesetzt – also zur Verlustdek-
kung, zur Ausgleichung von Wertminderungen und zur Rgcklagenbildung –, so
ist keine „Rgckzahlung“ iSd. Satzes 2 gegeben.
Aufl^sung der K^rperschaft: Fgr die Fhlle der Liquidation sprechen § 271
AktG und § 72 GmbHG zwar nicht von der Rgckzahlung von Grund- oder
Stammkapital, sondern allgemein von der „Verteilung des Vermkgens“, § 28
Abs. 2 ist aber in Fhllen der Liquidation entsprechend anzuwenden, wenn Nenn-
kapital im Zuge der Liquidation zurgckgezahlt wird. Dies folgt sowohl aus dem
Gesetzeszweck, nach dem Besteuerungslgcken im Zusammenhang mit Kapital-
rgckzahlungen nach vorherigen Kapitalerhkhungen aus Gewinnrgcklagen ver-
mieden werden sollen, wie auch aus der Formulierung in § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG
nF, nach der zu den Einkgnften des Anteilseigners auch Bezgge aufgrund der
Auflksung einer Kkrperschaft gehkren.
Vereinfachte Kapitalherabsetzung/Umwandlungsf`lle: Eine vereinfachte
Kapitalherabsetzung, die handelsrechtlich nur zum Ausgleich von Wertminde-
rungen, zur Abdeckung von Verlusten und zur Einstellung von Betrhgen in die
Kapitalrgcklage zulhssig ist, fghrt – wegen des Fehlens einer Rgckzahlung – da-
her nur zu den Rechtsfolgen des Satzes 1, dh. ausschließlich zur Minderung des
Sonderausweises und ggf. der Erhkhung des stl. Einlagekontos (so Linklaters
Oppenhoff & RIdler, DB-Beil. Nr. 1/2002, 53 mit Beisp.). Entsprechendes gilt
fgr Umwandlungsfhlle.
Steuerfolgen auf der Ebene der K^rperschaft:
p KStMinderung nach § 37: Die Nennkapitalrgckzahlung gilt zwar „als Gewinn-

ausschgttung“, soll aber nach Auffassung der FinVerw. nicht als ordnungsge-
mhße Gewinnausschgttung zu verstehen sein, so daß eine KStMinderung
nach § 37 nicht in Betracht kommt (so BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366
Rn. 41; DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 7).

p KStErhQhung nach § 38: Unabhhngig davon, ob gberhaupt ein Sonderausweis
vorhanden ist, ist die Auskehrung des Herabsetzungsbetrags eine Leistung,
die zu einer KStErhkhung nach § 38 fghren kann (so BMF v. 4.6.2003,
BStBl. I 2003, 366 Rn. 41).

p Neutrales VermQgen: Wird die Kapitalherabsetzung aus dem sogenannten neu-
tralen Vermkgen finanziert, kommt es weder zu einer KStMinderung noch zu
einer KStErhkhung.

Steuerfolgen auf der Ebene des Anteilseigners: Satz 2 bestimmt, daß die
Auskehrung der an sich noch der Halbeinkgnftebesteuerung zu unterwerfenden
Nennkapitalteile beim Anteilseigner als Gewinnausschgttung iSd. § 20 Abs. 1
Nr. 2 EStG gilt; zudem wird aufgrund des Verweises in § 43 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
st. a EStG auf § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG KapErtrSt. erhoben. Der ausgeschgttete
Betrag unterliegt nach den allgemeinen Grundshtzen der Besteuerung, dh. bei
natgrlichen Personen als Anteilseigner dem Halbeinkgnfteverfahren und bei
Kkrperschaften als Anteilseigner der StFreistellung.

2. Rechtsfolge hinsichtlich des dbersteigenden Betrags
abersteigender Betrag ist der Teil der Nennkapitalrgckzahlung, der die Min-
derung des Sonderausweises gbersteigt.
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Minderung des Bestands des steuerlichen Einlagekontos: Als Rechtsfolge
auf der Ebene der Kkrperschaft ordnet Satz 2 zwingend an, daß der „gberstei-
gende Betrag“ vom Bestand des stl. Einlagekontos abzuziehen ist, die Rgckzah-
lung gilt insoweit als Einlagergckzahlung. Abs. 2 Satz 2 ist insoweit eine lex spe-
cialis zu § 27 Abs. 1 Satz 3 (DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 63).
Negativbestand des steuerlichen Einlagekontos: Ein Negativbestand des
stl. Einlagekontos kann sich durch die Anwendung des Satzes 2 nicht ergeben,
da dessen Minderung an die in Satz 1 geregelte Erhkhung des stl. Einlagekontos
– um den den Sonderausweis gbersteigenden Betrag – ankngpft, dh. die Minde-
rung lediglich den vorherigen Zugang gem. Satz 1 ausgleicht. War das stl. Einla-
gekonto jedoch schon zuvor aus anderen Grgnden negativ, so hat es nach er-
folgter Minderung wieder den gleichen Stand (FGrster/van Lishaut, FR 2002,
1205 [1214]).
Steuerfolgen auf der Ebene des Anteilseigners: Auf der Ebene des Anteils-
eigners treten hinsichtlich „des gbersteigenden Betrags“ die gleichen stl. Konse-
quenzen ein wie bei der Rgckzahlung „echten“ Nennkapitals, dh.
p bei Anteilen im PrivatvermQgen, daß sich stl. Folgen allenfalls im Rahmen des

§ 17 Abs. 4 EStG ergeben kknnen;
p bei Anteilen im BetriebsvermQgen, daß der Betrag der Nennkapitalrgckzahlung

den jeweiligen Buchwert der Beteiligung mindert; soweit die Rgckzahlung
den Buchwert gbersteigt, greift bei natgrlichen Personen als Anteilseigner die
Besteuerung nach dem Halbeinkgnfteverfahren und bei Kkrperschaften als
Anteilseigner die StFreistellung nach § 8b Abs. 2.

p StBescheinigung: Da die Verringerung des stl. Einlagekontos nach den Regelun-
gen des § 27 abzuwickeln ist, ist davon auszugehen, daß die Kkrperschaft
dem Anteilseigner auch eine StBescheinigung nach § 27 Abs. 3 zu erteilen hat
(DGtsch in DEJPW, § 28 nF Rn. 64).

3. Keine Bescheinigung hinsichtlich des Sonderausweises
DGtsch (in DEJPW, § 28 nF Rn. 65 mwN) weist zutr. darauf hin, daß – abwei-
chend von der Regelung des § 27 Abs. 3 – in § 28 nicht (mehr) vorgesehen ist,
daß der Anteilseigner eine Bescheinigung des Inhalts erhhlt, daß er eine nicht
stpfl. Nennkapitalrgckzahlung erhalten hat. Eine derartige Bescheinigung ist
auch tatshchlich nicht erforderlich; vielmehr genggt es, wenn der Anteilseigner
allein bei nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 EStG stpfl. Kapitalrgckzahlungen eine Beschei-
nigung (gber den Einbehalt der KapErtrSt.) erhhlt.

Einstweilen frei.

Erl`uterungen zu Abs. 3:
Verminderung des Sonderausweises um Positivbest`nde

beim steuerlichen Einlagekonto

Regelungsinhalt: Abs. 3 bestimmt, daß ein Sonderausweis zum Schluß des Wj.
um den positiven Bestand des stl. Einlagekontos zu diesem Stichtag zu vermin-
dern ist, dh. es kommt zu einer Verrechnung („Umgliederung“) des Sonderaus-
weises mit dem stl. Einlagekonto (der formulartechnische Zusammenhang wird
im gbrigen durch die gemeinsame Abbildung beider Regelungskreise in einer
Anlage zum Erklhrungsformular KSt 1 F [Vordruck KSt 1 F 27/28] hergestellt).
Im Ergebnis wird damit der nach der Rgcklagenumwandlung entstandene posi-
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tive Bestand des stl. Einlagekontos nachtrhglich fgr die Kapitalerhkhung ver-
wandt (Melchior, DStR 2002, 1 [7]), die zunhchst fgr die Kapitalerhkhung ver-
wandten sonstigen Rgcklagen werden also durch nachtrhgliche Einlagen ersetzt.
Regelungszweck: Die Verrechnung des Sonderausweises mit dem stl. Einlage-
konto soll verhindern, daß an einem Feststellungsstichtag nebeneinander ein
Sonderausweis und ein positives stl. Einlagekonto bestehen. Denn Sonderaus-
weis und stl. Einlagekonto sind komplementhre Grkßen, weil der Sonderausweis
Eigenkapitalteile fgr die Besteuerung nach § 20 EStG sichert, whhrend das stl.
Einlagekonto Eigenkapitalteile aus der Besteuerung heraus nimmt (FGrster/van
Lishaut, FR 2002, 1205 [1216]). Im Ergebnis soll nach dem Willen des Gesetz-
gebers der Sonderausweis mkglichst vermieden werden.
Dies dient zum einen der Vereinfachung, zum anderen der Vermeidung von Ge-
staltungsmißbrhuchen. Denn ohne diese Verrechnungsvorschrift kknnten Ge-
winnrgcklagen durch jeweils nachfolgende Kapitalerhkhungen aus Gesell-
schaftsmitteln im Nennkapital eingefroren werden, so daß nachfolgende
Ausschgttungen dann durch neu zugefghrte Einlagen finanzierbar whren (FGr-
ster/van Lishaut aaO).
Positiver Bestand des steuerlichen Einlagekontos: Der positive Bestand des
stl. Einlagekontos zum Stichtag „Schluß des Wirtschaftsjahrs“ ergibt sich nach
§ 27. Durch die Verrechnung kann der positive Bestand des stl. Einlagekontos
nur bis auf Null reduziert werden, ein negativer Bestand kann sich auf der
Grundlage des § 28 Abs. 3 in keinem Fall ergeben. Nach dem Gesetzeswortlaut
kann es allerdings (auf anderer Grundlage) zu einem Nebeneinander von negati-
vem stl. Einlagekonto und Sonderausweis kommen (FGrster/van Lishaut aaO).
Systematische Einordnung: FGrster/van Lishaut (aaO) weisen zutr. darauf
hin, daß es aus konzeptioneller Sicht gar nicht beider Grkßen – stl. Einlagekon-
to und Sonderausweis – bedgrfte, wenn das stl. Einlagenkonto gber die bislang
zu bergcksichtigenden „nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen“ auch die
im Nennkapital gespeicherten Einlagen aufnehmen wgrde.
Zusammentreffen von Kapitalherabsetzung mit Neueinlage: Bei einem
Zusammentreffen einer effektiven Kapitalherabsetzung mit einer Neueinlage in
das gbrige Eigenkapital ist – bei bestehendem Sonderausweis – zuerst die Kapi-
talherabsetzung zu verbuchen; die Verrechnung nach Abs. 3 erfolgt erst als letz-
ter Schritt der Ermittlung des stl. Einlagekontos bzw. des Sonderausweises (so
BMF v. 4.6.2003, BStBl. I 2003, 366 Rn. 44; FGrster/van Lishaut aaO mwN).
Einlagen nach dem Rdcklagenumwandlungsjahr: Whhrend „nachlaufende“
Einlagen im Rgcklagenumwandlungsjahr also Bergcksichtigung finden (dh. die
fgr die Kapitalerhkhung verwandten sonstigen Rgcklagen ersetzen), vermindern
sphtere Einlagen den Sonderausweis und erhkhen insoweit nicht das stl. Einla-
gekonto; ein negativer Sonderausweis ist nicht vorstellbar.

Hinweis zur Entwicklung des Gesetzesvorhabens: Ursprgnglich (BTDrucks. 14/6882, 11) war
noch ein Abs. 3 Satz 2 vorgesehen, wonach „im Fall der Verschmelzung, Aufspaltung
oder Abspaltung § 27 Abs. 6 und 7 entsprechend“ gilt. Dieser Satz 2 ist nicht in die
endggltige Gesetzesfassung gbernommen worden, er hhtte auch zu unzutreffenden Er-
gebnissen fghren kknnen (dazu RGdder/Schumacher, DStR 2001, 1685 [1688]).
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